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Satzung uiber die Erhebung von Gebiihren fiir die Benutzung der Raume
im Alten Rathaus der Stadt Viechtach
(Gebiihrensatzung Altes Rathaus — GSAR)

Vom 05.11.2025

Die Stadt Viechtach erlasst aufgrund von Art. 2 Abs. 1 und Art. 8 des Kommunalabgabenge-
setzes (KAG) folgende Satzung:

§1
Gebiihrenpflicht

Die Stadt Viechtach erhebt fur die Benutzung der Rdume im Obergeschoss des Alten Rathau-
ses Benutzungsgebulhren nach dieser Satzung.

§2
Gebiihrenschuldner

Gebluhrenschuldner ist der derjenige, der die Raume benutzt oder sonstige Leistungen in An-
spruch nimmt. Mehrere Geblhrenschuldner haften als Gesamtschuldner.

§3
Entstehen und Falligkeit

(1) Die Zahlungsverpflichtung entsteht mit der Genehmigung zur Benutzung der Einrichtung
und Abschluss der Nutzungsvereinbarung oder mit der tatsachlichen Benutzung der
Raume. Bei vom Nutzer verschuldetem Ausfall von Nutzungszeiten besteht kein Recht
auf Erstattung oder Erlass der Benutzungsgebuhren.

(2) Die Benutzungsgebuhren, die sich aufgrund dieser Satzung errechnen, sind spatestens
einen Monat nach Bekanntgabe des Geblihrenbescheides zur Zahlung fallig.
§4
Gebiihrenart und Gebiihrenhodhe

(1) Die Hoéhe der Benutzungsgeblhren betragt fur Viechtacher Vereine und Organisationen:

Einzelbelegung / Benutzungsgebiihr
pro Stunde brutto

Benutzungsgebiihr ab 6 Stunden
(Tagespauschale) brutto

2,50 €

13,00 €

(2) Die Hohe der Benutzungsgebuhr betragt fir sonstige Personen:

Einzelbelegung / Benutzungsgebiihr
pro Stunde brutto

Benutzungsgebiihr ab 6 Stunden
(Tagespauschale) brutto

5,00 €

26,00 €

(3) Fur Trauungen betragt die pauschale Benutzungsgebihr 50,00 € brutto.

(4) In der Benutzungsgeblihr nach den Abs. 1 bis 3 enthalten ist eine Pauschale flir Strom-

und Gaskosten.
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§5

Ausnahmen
Im Einzelfall kbnnen von der Stadt Viechtach Ausnahmen von den Bestimmungen dieser Sat-
zung zugelassen werden.
§6
Inkrafttreten
Die Satzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.

Viechtach, 05.11.2025
STADT VIECHTACH

Hans Greil
zweiter Blrgermeister

Gz. 2.0/0280/161884 Seite 3 von 3



	§1 Gebührenpflicht
	§ 2 Gebührenschuldner
	§ 3 Entstehen und Fälligkeit
	§ 4 Gebührenart und Gebührenhöhe
	§ 5 Ausnahmen
	§ 6 Inkrafttreten


Amtsblatt

der Stadt Viechtach
Nr. 13/ 2025

erster Tag der o6ffentlichen

Verfugbarkeit im Internet: 05.11.2025
Vorgang-Nummer: 004571
Dokumenten-Nummer: 076330

Das Amtsblatt wird ausschlieBlich digital verdffentlicht und erscheint nach Bedarf. Es wird im
Internet auf der offentlich zuganglichen Internetseite der Stadt Viechtach unter
www.viechtach.de/amtsblatt verdffentlicht. Das dort eingestellte elektronische PDF/A-Doku-
ment ist die amtlich bekannt gemachte Fassung.

Wenn Sie Uber ein neues Amtsblatt informiert werden mochten, melden Sie sich bitte an unter
hauptamt@viechtach.de.

Verantwortlicher Herausgeber:

Stadt Viechtach

Hauptamt

Moénchshofstralle 31

94234 Viechtach

Verantwortlich fiir den Inhalt ist der jeweilige Verfasser der Bekanntmachung.

VITAbI. Nr.13/2025






Inhaltsverzeichnis

Satzung Uber die Benutzung der Raume im Alten Rathaus der Stadt Viechtach
(Benutzungssatzung Altes Rathaus — BSAR)

Satzung uber die Erhebung von Gebuhren fur die Benutzung der Rdume im Alten

Rathaus der Stadt Viechtach
(Geblhrensatzung Altes Rathaus — GSAR)

VITAbI. Nr.13/2025





Satzung uber die Benutzung der Radume im Alten Rathaus der Stadt Viechtach
(Benutzungssatzung Altes Rathaus — BSAR)

Vom 05.11.2025

Die Stadt Viechtach erlasst aufgrund von Art. 23 und Art. 24 Abs. 1 Nr. 1 der Gemeindeord-
nung (GO) folgende Satzung:

(2)

3)

(4)

(6)

§1

Zweckbestimmung; Widmung

Die Raume im Obergeschoss des Alten Rathauses werden als 6ffentliche Einrichtung der
Allgemeinheit, insbesondere Viechtacher Vereinen und Organisationen zur Verfligung ge-
stellt. Sie dienen kulturellen, geselligen, wirtschaftlichen und privaten Zwecken, soweit die
Veranstaltungen nicht gegen die verfassungsmafige Ordnung gerichtet sind und soweit
die Rdume und Einrichtungen daflr geeignet sind.

Die Nutzung flr politische Parteien oder Gruppierungen ist ausgeschlossen.

§2

Benutzung
Die Vergabe der Rdume obliegt ausschliel3lich der Stadt Viechtach.

Antrage zur Nutzung der Rdume sind in Textform durch den Benutzer in der Stadt
Viechtach unter Angabe des Nutzungszwecks rechtzeitig einzureichen. Die Raume durfen
nur zu den Zwecken genutzt werden, zu denen die Uberlassung erfolgte.

Der Stadt Viechtach ist im Rahmen einer jeweils zu schlieRenden Nutzungsvereinbarung
ein verantwortlicher Ansprechpartner fur die jeweilige Nutzungszeit und -dauer mitzutei-
len.

Die Benutzung wird von der Stadt Viechtach bestatigt. Einmalige bzw. bestimmte Nut-
zungserlaubnisse werden durch gesonderte Einzelvereinbarung genehmigt. Regelma-
Rige/wiederkehrende Nutzungserlaubnisse durch dieselben Nutzer kdénnen per Bele-
gungsplan und Dauernutzungsvereinbarung geregelt werden. Ein Anspruch auf die ange-
meldeten bzw. beantragten Zeiten besteht nicht. Dringenden Eigenbedarf teilt die Stadt
Viechtach rechtzeitig mit. In den Vereinbarungen kénnen weitere Nebenbestimmungen,
die Uber diese Satzung hinausgehen hinzugefiigt werden.

Die Benutzung schlief3t die Nutzung der WC-Anlagen mit ein.
Die Stadt Viechtach mit ihren Beauftragten tbt das Hausrecht im Alten Rathaus aus.
§3
Verhalten

Jeder Benutzer hat sich so zu verhalten, dass kein anderer gefahrdet, geschadigt oder
mehr als nach den Umstéanden unvermeidbar behindert oder belastigt wird.
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(8)

(1)

(2)

Die Benutzer sind verpflichtet, die Einrichtung und Uberlassene Gegenstande pfleglich
und schonend zu behandeln, insbesondere ist jede Beschadigung oder Beschmutzung zu
unterlassen.

Heizungs-, Beluftungs- und Beleuchtungsanlagen sowie alle zum Betrieb gehérenden
technischen Anlagen dirfen nur von autorisierten Beschaftigten der Stadt Viechtach be-
dient werden, es sei denn, ein Verantwortlicher des Benutzers wurde in die Anlagen ein-
gewiesen.

Das Anbringen, Aufstellen, die Benutzung und das Aufbewahren zusatzlicher Anlagen
(Musikanlage, Lautsprecher, Sportgerate etc.) sind so vorzunehmen, dass eine Gefahr-
dung, Belastigung von Personen oder eine Beschadigung von Eigentum der Stadt
Viechtach oder anderer Personen ausgeschlossen ist.

Die Raume sind in einem sauberen und ordentlichen Zustand zu hinterlassen. Verunrei-
nigungen sind vom Verursacher zu beseitigen. Verunreinigungen, die Uber das Ubliche
Maf} hinausgehen, werden durch das stadtische Personal entfernt und dem Benutzer in
Rechnung gestellt.

Zugange, Flucht- und Rettungswege sind freizuhalten.

Fir das Verhalten der Benutzer und die Einhaltung der Benutzungssatzung ist der jewei-
lige Verantwortliche zustandig. Die verantwortliche Person muss mindestens 18 Jahre alt
sein. Ausnahmefalle missen der Stadt Viechtach vorher mitgeteilt werden.

Die nach dieser Satzung erteilte Nutzungsvereinbarung befreit nicht von sonstigen ge-
setzlichen Vorschriften

§4
Haftung

Die Stac_i_t Viechtach uberlasst dem Benutzer die Raume in dem Zustand, in dem sie sich
bei der Ubergabe befindet.

Die Benutzung der Raume erfolgt auf eigene Gefahr. Der Benutzer bzw. seine Verant-
wortlichen haften fur alle im Zusammenhang mit der Nutzung entstandenen Schaden.
Dies gilt auch fur Beschadigungen der sonstigen nicht fir ihn zur Benutzung zur Verfu-
gung stehenden Raume, Anlagen, Einrichtungen, Teile des Gebaudes und des Grundsti-
ckes, sofern diese durch ihn, Teilnehmer oder Gaste wahrend der Nutzungszeit verur-
sacht werden.

Die Stadt Viechtach behalt sich vor, etwaige nach Beendigung der Benutzung festgestellte
Schaden, von dem Benutzer, welcher den Schaden verursacht hat, kostenpflichtig wie-
derherstellen oder beseitigen zu lassen. Dariiberhinausgehende Schadensersatzanspri-
che und Rechtsfolgen bleiben davon unberihrt.

Der Benutzer bzw. dessen Verantwortlicher Gbernimmt unter Verzicht auf jeglichen Rick-
griff auf die Stadt Viechtach die volle Haftung fur alle Personen- und Sachschaden, die
aus der Benutzung der Rdume entstehen, insbesondere fir die Beschadigung oder den
Verlust eingebrachter Gegenstande. Von Schadensersatzanspriichen Dritter hat der Be-
nutzer die Stadt Viechtach freizustellen. Die Haftung der Stadt Viechtach als Grundstlick-
seigentimerin flr den sicheren Bauzustand des Gebaudes gemal § 836 BGB bleibt da-
von unberuhrt.
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S

(2)

Werden dem Benutzer Schlussel Ubergeben, wird dies vom Benutzer in Textform besta-
tigt. Eine Weitergabe der Schlussel an Dritte ist untersagt. Bei Verlust des/r Schlissel
bzw. Beschadigung des/r Schlissel oder des Schlosses haftet der Benutzer fir alle mit
dem Verlust bzw. der Beschadigung im Zusammenhang stehenden Kosten fiir die Wie-
derherstellung des Zustandes vor dem Verlust bzw. der Beschadigung.

§5
Widerruf der Nutzungserlaubnis

Die Stadt Viechtach ist berechtigt, von einer Nutzungsvereinbarung zurtckzutreten bzw.
diese einseitig zu kundigen, wenn

a) der Benutzer gegen die Bestimmungen dieser Satzung verstoft,
b)  der Benutzer gegen die Bestimmungen in der Nutzungsvereinbarung verstoft,

c) durch die Nutzung eine Stérung der 6ffentlichen Sicherheit und Ordnung der Stadt
Viechtach vorliegt oder entsteht,

d) an der vorzeitigen Beendigung ein Uberwiegendes 6ffentliches Interesse besteht
oder

e) der Benutzer mit der Zahlung der Nutzungsgebuhren in Verzug ist.
Die Stadt Viechtach kann von ihrem Recht nach Abs. 1 nach vorheriger Androhung in

Textform Gebrauch machen. Dem Benutzer stehen in Fallen der vorzeitigen Beendigung
des Nutzungsverhaltnisses keinerlei Anspriche gegen die Stadt Viechtach zu.

§6

Benutzungsgebiihren

Fir die Benutzung der Raume entsprechend dieser Satzung werden Benutzungsgebuhren
nach der Satzung Uber die Erhebung von Gebuhren fir die Benutzung der Rdume im Alten
Rathaus der Stadt Viechtach (Geblhrensatzung Altes Rathaus — GSAR) erhoben.

§7

Inkrafttreten

Die Satzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.

Viechtach, 05.11.2025
STADT VIECHTACH

Hans Greil
zweiter Burgermeister
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Satzung uber die Erhebung von Gebiihren fiir die Benutzung der Raume
im Alten Rathaus der Stadt Viechtach
(Gebiihrensatzung Altes Rathaus — GSAR)

Vom 05.11.2025

Die Stadt Viechtach erlasst aufgrund von Art. 2 Abs. 1 und Art. 8 des Kommunalabgabenge-
setzes (KAG) folgende Satzung:

§1
Gebiihrenpflicht

Die Stadt Viechtach erhebt fir die Benutzung der Raume im Obergeschoss des Alten Rathau-
ses Benutzungsgeblhren nach dieser Satzung.

§2
Gebiihrenschuldner

Gebuhrenschuldner ist der derjenige, der die Rdume benutzt oder sonstige Leistungen in An-
spruch nimmt. Mehrere Gebuhrenschuldner haften als Gesamtschuldner.

§3
Entstehen und Falligkeit

(1) Die Zahlungsverpflichtung entsteht mit der Genehmigung zur Benutzung der Einrichtung
und Abschluss der Nutzungsvereinbarung oder mit der tatsachlichen Benutzung der
Raume. Bei vom Nutzer verschuldetem Ausfall von Nutzungszeiten besteht kein Recht
auf Erstattung oder Erlass der Benutzungsgebuhren.

(2) Die Benutzungsgebuhren, die sich aufgrund dieser Satzung errechnen, sind spatestens
einen Monat nach Bekanntgabe des Gebuhrenbescheides zur Zahlung fallig.
§4
Geblihrenart und Gebiihrenhohe

(1) Die Héhe der Benutzungsgeblhren betragt fur Viechtacher Vereine und Organisationen:

(2)

(3)
(4)

Einzelbelegung / Benutzungsgebiihr
pro Stunde brutto

Benutzungsgebiihr ab 6 Stunden
(Tagespauschale) brutto

2,50 €

13,00 €

Die Héhe der Benutzungsgeblhr betragt flr sonstige Personen:

Einzelbelegung / Benutzungsgebiihr
pro Stunde brutto

Benutzungsgebuhr ab 6 Stunden
(Tagespauschale) brutto

5,00 €

26,00 €

Fir Trauungen betragt die pauschale Benutzungsgebuihr 50,00 € brutto.

In der Benutzungsgebihr nach den Abs. 1 bis 3 enthalten ist eine Pauschale fir Strom-

und Gaskosten.
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§5

Ausnahmen
Im Einzelfall kbnnen von der Stadt Viechtach Ausnahmen von den Bestimmungen dieser Sat-
zung zugelassen werden.
§6
Inkrafttreten
Die Satzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.

Viechtach, 05.11.2025
STADT VIECHTACH

Hans Greil
zweiter Burgermeister
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Satzung iiber die Erhebung von Gebiihren fiir die Benutzung der Ridume
im Alten Rathaus der Stadt Viechtach
(Gebiihrensatzung Altes Rathaus — GSAR)

Vom 05.11.2025

Die Stadt Viechtach erlasst aufgrund von Art. 2 Abs. 1 und Art. 8 des Kommunalabgabenge-
setzes (KAG) folgende Satzung:

§1
Gebiihrenpflicht

Die Stadt Viechtach erhebt fur die Benutzung der Rdume im Obergeschoss des Alten Rathau-
ses Benutzungsgeblihren nach dieser Satzung.

§2
Gebiihrenschuldner

Gebiihrenschuldner ist der derjenige, der die Rdume benutzt oder sonstige Leistungen in An-
spruch nimmt. Mehrere Gebuhrenschuldner haften als Gesamtschuldner.

§3
Entstehen und Filligkeit

(1) Die Zahlungsverpflichtung entsteht mit der Genehmigung zur Benutzung der Einrichtung
und Abschluss der Nutzungsvereinbarung oder mit der tatséchlichen Benutzung der
Riume. Bei vom Nutzer verschuldetem Ausfall von Nutzungszeiten besteht kein Recht
auf Erstattung oder Erlass der Benutzungsgebihren.

(2) Die Benutzungsgebuihren, die sich aufgrund dieser Satzung errechnen, sind spatestens
einen Monat nach Bekanntgabe des Gebiihrenbescheides zur Zahlung fallig.
§4
Gebiihrenart und Gebiihrenhdhe

(1) Die Hohe der Benutzungsgebiihren betragt fur Viechtacher Vereine und Organisationen:

Einzelbelegung / Benutzungsgebiihr
pro Stunde brutto

Benutzungsgebiihr ab 6 Stunden
(Tagespauschale) brutto

2,50 €

13,00 €

(2) Die Héhe der Benutzungsgebihr betragt fur sonstige Personen:

Einzelbelegung / Benutzungsgebiihr
pro Stunde brutto

Benutzungsgebiihr ab 6 Stunden
(Tagespauschale) brutto

5,00 €

26,00 €

(3) Fur Trauungen betrégt die pauschale Benutzungsgebtihr 50,00 € brutto.

(4) In der Benutzungsgebiihr nach den Abs. 1 bis 3 enthalten ist eine Pauschale fur Strom-

und Gaskosten.
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§5

Ausnahmen

Im Einzelfall kénnen von der Stadt Viechtach Ausnahmen von den Bestimmungen dieser Sat-
zung zugelassen werden.

§6

Inkrafttreten
Die Satzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.

Viechtach, 05.11.2025
STADT VIECHTACH

Nows G- <

Hans Greil
zweiter Blrgermeister
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